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Vorvertragliche Informationen  
Versicherung HotelStorno

Informationen zur Versicherung
Die Rechte und Pflichten der Parteien des Versi-
cherungsvertrags sind im Bürgerlichen Gesetzbuch 
und in den Versicherungsbedingungen geregelt. 
Der Versicherungsschutz deckt Ereignisse im Zu-
sammenhang mit den Reisen ab, die in den Ver-
sicherungsbedingungen näher definiert sind und 
während der Versicherungsdauer entstanden sind.

Beim Reisestorno für ein Gebiet, dessen Sicherheits-, 
gesundheitliche, politische oder klimatische Situati-
on Reiseangst hervorrufen kann, kann die Versiche-
rungsleistung auf die Hälfte reduziert werden.

Die Versicherung HotelStorno kann für Reisen 
innerhalb der Tschechischen Republik abgeschlo-
ssen werden. Sie bietet Versicherungsschutz im 
Falle der Annullierung einer Reise oder anderer rei-
sebezogener Dienstleistungen aus schwerwiegen-
den Gründen, die in den Versicherungsbedingungen 
ausdrücklich aufgeführt sind. 

Wenn Sie die Reisedienstleistung (zum Beispiel 
Schiffsanmietung) weniger als 15 Tage vor dem 
Abreisedatum bezahlen oder bestellen, müssen Sie 
die Stornoversicherung am Tag der Zahlung oder 
Bestellung abschließen.

Schwerwiegende Gründe sind beispielsweise Un-
fälle, akute Erkrankungen oder Todesfälle der in den  
Versicherungsbedingungen angeführten Personen, 
unverschuldeter Verlust des Arbeitsplatzes, Beschä-
digung des Wohnsitzes usw. Bei ausgewählten Pro-
duktvarianten deckt der Versicherungsschutz auch 
die Haftung für Schäden am Beherbergungsbetrieb, 
nicht in Anspruch genommenen Urlaub.

Zwecks Umfangsbestimmung des Versiche-
rungsschutzes im Rahmen einer Familie wurde der 
Sonderbegriff Familienmitglied festgelegt, dessen 
Definition der Begriffserklärung zu entnehmen ist.

Wenn Sie die Versicherung für eine andere Person 
als Familienangehörige abschließen, holen Sie die 
Zustimmung der jeweiligen Person ein und machen 
Sie sie mit den Versicherungsbedingungen vertraut.

Versicherungsausschlüsse
Die Versicherung deckt nur zufällige Ereignisse ab. 
Ausgeschlossen von der Versicherung sind Ereig-
nisse, die durch vorsätzliches Verhalten des Versi-
cherungsnehmers, des Versicherten oder anderer 
Personen auf ihre Anregung entstanden sind, sowie 
Ereignisse, die in den Versicherungsbedingungen 
ausdrücklich als Ausschlüsse angegeben sind.

Versicherungsausschlüsse sind in den Versiche-
rungsbedingungen farblich gekennzeichnet und 
müssen Ihnen vor dem Abschluss des Versiche-
rungsvertrages bekannt sein.

Versicherungsprämie
Die Prämie wird für die gesamte Versicherungsdau-
er (Einmalprämien) ermittelt, basierend auf den 
tatsächlichen versicherungsmathematischen An-
nahmen der einzelnen Risiken, je nach Preis der 
Leistungen und dem Zweck der Reise. Ihr Betrag ist 
im Versicherungsvertrag   (in der Versicherungspo-
lice) angegeben. Der Versicherungsvertrag gilt zum 
Zeitpunkt der Zahlung der Prämie als abgeschlo-
ssen. Die einmalige Versicherungsprämie steht 
dem Versicherer immer in voller Höhe zu, unabhän-
gig vom Grund oder von der Art der Beendigung der 
Versicherung.

Versicherungsdauer
Der Versicherungsvertrag wird vor dem Antritt der 
zu deckenden Reise abgeschlossen.

Der Versicherungsvertrag wird vor dem Antritt 
der zu deckenden Reise abgeschlossen. Die eiser-

ücktrittsversicherung (Versicherung von Stornoge-
bühren) entsteht zum Zeitpunkt der Bezahlung der 
Versicherungsprämie und dauert bis zum Zeitpunkt 
des Reiseantritts.

Die Haftpflichtversicherung und die Versicherung 
des nicht in Anspruch genommenen Urlaubs begi-
nnen und enden mit dem Reiseantritt und -ende.

Erlöschen der Versicherung
Die Versicherung erlischt mit Ablauf ihrer Laufzeit, 
durch Vereinbarung oder Nichtbezahlung der Ver-
sicherungsprämie. 

Der Versicherungsnehmer oder der Versicherer 
können wegen einer Verletzung der Pflicht, wa-
hrheitsgetreue Aussagen zu machen, vom Versi-
cherungsvertrag zurücktreten. Bei im Fernabsatz 
geschlossener Versicherung für mehr als 1 Monat 
kann der Versicherungsnehmer innerhalb von  
14 Tagen nach Vertragsschluss zurücktreten. 

Der Versicherungsnehmer oder der Versicherer 
können die Versicherung mit einer Kündigungsf-
rist von 8 Tagen innerhalb von 2 Monaten ab 
dem Tag des Vertragsabschlusses oder mit ei-
ner monatlichen Kündigungsfrist innerhalb von  
3 Monaten ab der Meldung des Eintritts des Ver-
sicherungsfalles kündigen. Der Versicherungsne-
hmer kann die Versicherung mit einer 8-tägigen 
Kündigungsfrist innerhalb von 2 Monaten ab dem 
Tag kündigen, an dem er erfahren hat, dass der Ver-
sicherer bei der Bemessung der Prämie oder bei der 
Berechnung der Entschädigung die Gleichbehan-
dlungsgrundsätze verletzt hat.

Im Falle einer Kündigung behalten wir die geleistete Ver-
sicherungsprämie und Sie haben Anspruch auf Versiche-
rungsleistungen aus Versicherungsfällen, die bis Ende der 
Versicherung eingetreten sind.

Wie ist die Versicherung an andere Produkte 
gebunden
Wir bieten die Versicherung zu den gleichen Bedin-
gungen separat oder als Ergänzung zu einem an-
deren Produkt oder einer anderen Dienstleistung 
(Reise, Flugticket, Fahrrad usw.) an. Das Produkt 
oder die Dienstleistung können Sie jedoch immer 
auch ohne Versicherung erwerben.

Beschwerden
Beschwerden können an die Adresse des Versi-
cherers oder an die E-Mail-Adresse des Kunden-
zentrums gesendet werden. Die detaillierte Vorge-
hensweise bei der Einlegung einer Beschwerde 
finden Sie auf der Website des Versicherers.  

Die Beschwerde kann auch an die Tschechische Na-
tionalbank oder an das Büro des Ombudsmanns des 
Tschechischen Verbands der Versicherungsunterne-
hmen oder an die Tschechische Handelsinspektion 
gerichtet werden, die für die außergerichtliche Bei-
legung von Verbraucherstreitigkeiten zuständig ist. 

Weitere Informationen
Weitere Informationen zu Ihrer Versicherung oder 
zu unseren anderen Produkten finden Sie im Kun-
denzentrum oder auf der Website des Versicherers.

Recht, Gerichte, Sprache
Der Versicherungsvertrag unterliegt den Gesetzen 
der Tschechischen Republik und Streitigkeiten wer-
den von den zuständigen Gerichten der Tschechis-

chen Republik entschieden. Die gesamte Kommuni-
kation mit dem Versicherer findet in tschechischer 
Sprache statt. Der Versicherer hält bei seiner Tätig-
keit den Ethikkodex des Tschechischen Versiche-
rungsverbandes, den Ethikkodex des Finanzmarkts 
(www. cap.cz) und die internen Regeln der ERGO-
Gruppe ein.

Besteuerung
Die Prämie unterliegt nicht der Mehrwertsteuer 
und die Versicherungsleistung unterliegt nicht der 
Einkommenssteuer. 
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Versicherungsträger
Bezeichnung: ERV Evropská pojišťovna, a. s. 
Geschäftssitz: Křižíkova 237/36a, 186 00  

           Praha 8, Tschechische Republik
ID:            492 40 196
Eintragung:    Handelsregister, geführt vom   

           Stadtgericht Prag, Teil B,  
           Einlegeblatt 1969

Web:            www.ERVpojistovna.cz 
Tel.:              (+420) 221 860 860
E-Mail:            klient@ERVpojistovna.cz

Unternehmensgegenstand
Versicherungstätigkeit gem. Gesetz 
Nr. 277/2009 GBl., über das Versichrungswesen,
in der Fassung der späteren Vorschriften 

Informationen zur Finanzlage 
www.ERVpojistovna.cz/cs/informace-o-cinnosti

-pojistovny

Aufsichtsbebhörde
Česká národní banka (Tschechische National
bank), Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, 
Tschechische Republik
Tel.: 224 411 111, Fax: 224.412.404

Behörde mit Befugnis zur außergerich
lichen Beilegung von Verbraucherstreiti-
keiten
Büro des Ombudsmanns des Tschechischen  
Verbands der Versicherungsunternehmen 
Elišky Krásnohorské 135/7, 110 00 Praha 1,  
Tschechische Republik, Tel.: (+420) 602 273 096,  
www.ombudsmancap.cz

Česká obchodní inspekce (Tschechische Han- 
delsinspektion), Štěpánská 567/15, 120 00 
Prag 2, Tschechische Republik, www.coi.cz, 
Tel.: 296 366 360, Fax: 296.366.236
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Versicherungsbedingungen
HotelStorno

VERSICHERUNGSBEDINGUNGEN DER VERSI-
CHERUNG HOTELSTORNO (PP-HSTC-2212-DE)

ALLGEMEINE VERSICHERUNGSBEDINGUNGEN

1. EINLEITUNG 

1.1  „Wir“ (in allen abgeleiteten Formen) 
oder der „Versicherer“ bedeutet die ERV 
Evropská pojišťovna, a. s., mit Sitz in 
Křižíkova 237/36a, 186 00 Praha 8 - Kar-
lín, Tschechische Republik, ID 492 40 196, 
eingetragen im Handelsregister des Stadt-
gerichts in Prag , Teil B, Einlegeblatt 1969. 
Die Versicherungsaufsicht wird von der 
Tschechischen Nationalbank, Na Příkopě 
28, 115 03 Praha 1, Tschechische Repub-
lik, ausgeübt. Die sachliche Verantwortung 
für die außergerichtliche Beilegung von 
Verbraucherstreitigkeiten trägt die Tsche-
chische Handelsinspektion, Štěpánská 
567/15, 120 00 Praha 2, Tschechische 
Republik, www.coi.cz.

1.2  „Sie“ (in allen abgeleiteten Formen), „Ver-
sicherter“ oder „Begünstigter“ bedeutet 
eine Person, die aufgrund eines Versiche-
rungsfalles Anspruch auf Entschädigung 
hat.

2. VERSICHERUNGSVERTRAG, VERSICHE-
RUNGSFALL 

2.1  Für die Reiseversicherung gelten das Ge-
setz Nr. 89/2012 GBl., das Bürgerliche Ge-
setzbuch (im Folgenden nur das „Gesetz“) 
und andere allgemeinverbindliche Rechts-
vorschriften der Tschechischen Republik, 
allgemeine und besondere Versicherungs-
bedingungen oder andere Vereinbarungen 
des Versicherungsvertrags.

2.2  Der Versicherungsvertrag wird durch die 
Bezahlung der Versicherungsprämie abge-
schlossen, sofern im Versicherungsvertrag 
nichts anderes vereinbart ist.

2.3  Der Versicherer hat für den Versiche-
rungsnehmer eine Versicherungspolice 
auszustellen, in der er den Versicherungs-
nehmer, die Versicherten, die Nummer des 
Versicherungsvertrages, die Dauer und 
den Umfang der Versicherung (Produkt-
bezeichnung) und die Höhe der Versiche-
rungsprämie angibt.

2.4  Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, 
den Versicherer über jede Änderung der 
persönlichen Daten oder der Daten der 
Versicherten zu informieren, einschließ-
lich der Änderung der Zustelladresse für 
die Dokumente.

2.5  Der Versicherungsvertrag unterliegt den 
Gesetzen der Tschechischen Republik.

2.6  Alle Streitigkeiten aus der Reiseversi-
cherung werden von den zuständigen 
Gerichten in der Tschechischen Republik 
nach tschechischem Recht beigelegt. Be-
schwerden können schriftlich beim ge-
schäftsführenden Organ des Versicherers 
eingereicht werden, kontaktieren Sie ggf. 
die Tschechische Nationalbank oder die 
Tschechische Handelsinspektion, die für 
die außergerichtliche Beilegung von Ver-
braucherstreitigkeiten zuständig ist.

2.7  Der Versicherungsfall ist ein zufälliges Er-
eignis im Zusammenhang mit einer Reise, 
das in den besonderen Versicherungsbe-
dingungen näher spezifiziert, während 
der Laufzeit der Versicherung eingetreten 

und mit der Leistungspflicht des Versiche-
rers verbunden ist.

2.8 Der Versicherungsvertrag und die Rechts-
verhandlungen hinsichtlich der Versiche-
rung müssen schriftliche Form haben. Die 
Schriftform bleibt auch in Rechtsverhand-
lungen erhalten, die auf elektronischem 
Wege oder mit anderen technischen 
Mitteln erfolgen, um den Inhalt und die 
Bestimmung der handelnden Person zu 
erfassen.

3.  VERSICHERUNGSPRÄMIE

3.1  Die Versicherungsprämie wird nach dem 
Preis der Dienstleistungen und dem 
Zweck der Reise bestimmt. Ihre Höhe und 
Fälligkeit ist im Versicherungsvertrag (in 
der Versicherungspolice) angegeben.

3.2 Die Versicherungsprämie wird für die ge-
samte Versicherungsdauer festgelegt, für 
die die Versicherung abgeschlossen wur-
de (einmalige Prämie).

3.3 Die einmalige Versicherungsprämie steht 
dem Versicherer immer in voller Höhe zu. 

4. TERRITORIALER VERSICHERUNGSUM-
FANG, VERSICHERTE PERSONEN

4.1  Die Versicherung deckt Versicherungsfälle 
in der Tschechischen Republik ab.

4.2 Die Versicherung kann für Reisen inner-
halb der Tschechischen Republik abge-
schlossen werden.

4.3 Die Versicherten sind die im Versiche-
rungsvertrag (bzw. in der Versicherungs-
police) namentlich genannten Personen. 
Sowohl tschechische Staatsbürger als 
auch ausländische Staatsangehörige kön-
nen versichert werden.

5. START, ÄNDERUNGEN UND DAUER 
DER VERSICHERUNG

5.1  Die Versicherung kann lediglich vor dem 
Antritt der zu deckenden Reise abge-
schlossen werden. 

5.2  Die Versicherung kann spätestens am 
letzten Tag der bereits abgeschlossenen 
Versicherung verlängert werden.

5.3  Die Versicherung kommt durch den nach-
weisbaren Reiseantritt, frühestens jedoch 
an dem im Versicherungsvertrag (bzw. der 
Versicherungspolice) als Versicherungs-
beginn angegebenen Tag und im Fall von 
Ziffer 5.1. auch Zeitpunkt zu Stande, und 
erlischt mit nachweisbarer Beendigung 
der Reise, spätestens jedoch an dem im 
Versicherungsvertrag (bzw. der Versiche-
rungspolice) als Versicherungsende ange-
gebenen Tag.

5.4  Die Reiserücktrittsversicherung (A) ent-
steht zum Zeitpunkt der Bezahlung der 
Versicherungsprämie und dauert bis zum 
Zeitpunkt des Reiseantritts.

5.5  Zusätzlich zu anderen gesetzlich vorgese-
henen Verfahren erlischt die Versicherung

5.5.1  durch Ablauf der Versicherungsdauer
5.5.2 durch Vereinbarung der Parteien
5.5.3  durch die Kündigung vonseiten des Versi-

cherers oder des Versicherungsnehmers
5.5.3.1 das Kündigungsschreiben ist innerhalb 

von 2 Monaten ab dem Datum des Ab-
schlusses des Versicherungsvertrages 
einzureichen; die Kündigungsfrist beträgt 
acht Tage und durch Ablauf der Kündi-
gungsfrist endet die Versicherung

5.5.3.2 das Kündigungsschreiben ist innerhalb 
von 3 Monaten ab dem Datum der Zustel-
lung der Mitteilung über den Eintritt des 
Versicherungsfalls einzureichen; die Kün-
digungsfrist beträgt 1 Monat und durch 
Ablauf der Kündigungsfrist endet die Ver-
sicherung

5.5.4 durch den gesetzlichen Rücktritt vom Ver-
sicherungsvertrag

5.6 Wurde der Versicherungsvertrag in Form 
eines Fernabsatzgeschäfts abgeschlos-
sen, hat der Versicherungsnehmer das 
Recht, innerhalb von 14 Tagen nach dem 
Tag des Abschlusses oder ab dem Tag, an 
dem ihm die Versicherungsbedingungen 
mitgeteilt wurden, vom Versicherungs-
vertrag zurückzutreten; bei einer Versi-
cherung mit Dauer von weniger als einem 
Monat ist kein Vertragsrücktritt möglich.

6. UMFANG UND FÄLLIGKEIT DER VERSI-
CHERUNGSLEISTUNG

6.1  Wir leisten im vereinbarten und in der 
Versicherungspolice angegeben Umfang 
(Produktbezeichnung).

6.2  Die in der Übersicht aufgeführten Ver-
sicherungsleistungsgrenzen sind die 
höchstmöglichen Beträge, die wir für ei-
nen oder alle während der Versicherung 
auftretenden Versicherungsfälle leisten, 
sofern nicht anders angegeben. Die Liste 
enthält auch die Grenzen der Teilleistun-
gen und die Beteiligung der Begünstigten 
am entstandenen Schaden.

6.3  Bei einer Reiserücktrittsversicherung (A) 
werden wir an alle Familienmitglieder 
leisten, auch wenn es mehrere Versiche-
rungsverträge gibt, an Mitreisende höchs-
tens die in der Übersicht angegebene 
Versicherungsleistungsgrenze.

6.4  Bei der Versicherung des nicht in An-
spruch genommenen Urlaubs (C) werden 
wir an alle Familienmitglieder höchstens 
das Doppelte der in der Übersicht ange-
gebenen Versicherungsleistungsgrenze 
leisten.

6.5  Wir sind nicht zur Leistung verpflichtet, 
wenn sich während der Versicherungsdau-
er die Folgen eines vor Beginn der Versi-
cherung eingetretenen Ereignisses zeigen 
sollten.

6.6  Schließen Sie mit uns mehrere Versiche-
rungsverträge für gleiche Versicherungs-
risiken, werden wir nur auf der Grundlage 
eines dieser Versicherungsverträge leis-
ten.

6.7 Der Versicherungsschutz und die Auszah-
lung der Versicherungsleistung erfolgen 
nur, wenn sie nicht gegen die Rechtsvor-
schriften, Sanktionen, Embargos, Verbote 
oder Beschränkungen der Tschechischen 
Republik, der Europäischen Union oder der 
Vereinten Nationen verstoßen. Gleiches 
gilt für die Beschränkungen seitens der 
Vereinigten Staaten von Amerika, sofern 
diese Beschränkungen nicht den Geset-
zender Tschechischen Republik oder der 
Europäischen Union widersprechen.

6.8  Die Versicherungsleistung ist innerhalb 
von 15 Tagen nach Abschluss der zur 
Feststellung des Umfangs unserer Leis-
tungspflicht erforderlichen Ermittlungen 
fällig. Die Ermittlungen gelten als abge-
schlossen, sobald wir die Ergebnisse ei-
nem Begünstigten mitgeteilt haben.
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8.1.16  Betreiben von anderen Sportarten als für 
die die Versicherung vereinbart wurde

8.1.17  Betreiben von professionellen Sportak-
tivitäten jeglicher Art und Teilnahme an 
Sportwettkämpfen, einschließlich des 
Trainings dafür, sofern im Versicherungs-
vertrag nicht anders vereinbart

8.1.18  Ihres Verhaltens oder des Verhaltens Ihres  
Mitreisenden

8.1.19 wenn es zu einem flächendeckenden Ein-
griff der Staatsgewalt oder der öffentli-
chen Verwaltung gekommen ist

8.2  Zur Erbringung einer Versicherungsleis-
tung sind wir auch in folgenden Fällen 
nicht verpflichtet

8.2.1  bei Folgeschäden
8.2.2  beim Versäumnis, den Schadensfall spä-

testens innerhalb von 24 Stunden ab des-
sen Feststellung der Polizei anzuzeigen, 
in Fällen, in denen die Erhebung des An-
spruchs auf Versicherungsleistung einen 
Polizeibericht erfordert

8.2.3  wenn es ein Subjekt gibt, das primär für 
den Ersatz des verursachten Schadens 
haftet

8.2.4 wenn eine Quarantäne (in Ihrem Bezirk, Ih-
rer Gemeinde oder Straße usw.) flächende-
ckend angeordnet wurde

9. BEGRIFFSERKLÄRUNG

9.1  Für den Zweck dieser Versicherung be-
deutet

9.1.1  ambulante Behandlung durch einen Arzt 
im Krankenhaus oder außerhalb eines 
Krankenhauses, wenn der Patient nicht 
im Krankenhaus aufgenommen wird

9.1.2  Wertsachen Antiquitäten, Schmuck, Pelze, 
Edelsteine und Gegenstände, die Edelme-
talle enthalten

9.1.3  Europa alle europäischen Staaten (ein-
schließlich des europäischenTeiles Russ-
lands und Transkaukasiens), die Kanari-
schen Inseln, Madeira, die Azoren und die 
an das Mittelmeer angrenzenden Mitglied-
staaten

9.1.4  Expedition eine im Voraus organisierte 
Expedition mit dem Ziel, besondere sport-
liche oder wissenschaftliche Ergebnisse 
zu erzielen

9.1.5  chronische Erkrankung Krankheit oder 
ein anderer Zustand, der sich langsam 
entwickelt und lange anhält (im Gegen-
satz zu einem akuten Fall) und der zum 
Zeitpunkt des Abschlusses des Versiche-
rungsvertrags bestand, wobei der Ge-
sundheitszustand nicht stabilisiert wurde 
und die Notwendigkeit einer Behandlung 
hätte vorhergesehen werden können,  
d. h. wenn die Krankheit während der letz-
ten 6 Monate vor der geplanten Abreise 
einen Krankenhausaufenthalt erforderte 
oder auf dem Vormarsch war oder signi-
fikante Veränderungen in der Verwen-
dung von Medikamenten verursachte; der 
Begriff „chronisch“ muss nicht bedeuten, 
dass die Störung unheilbar ist

9.1.6  einzelne Sache umfasst auch eine Menge 
von persönlichen Gegenständen, die der-
selben Person gehören, die ähnlich sind 
oder für den gleichen Zweck bestimmt 
sind (z. B. eine Kamera mit Zubehör, Vi-
deotechnik usw.), auch wenn sie nicht 
gleichzeitig gekauft wurden

9.1.7  Entschädigungstabelle eine spezielle 
Liste der Körperverletzungen zusammen 
mit dem Prozentsatz der Entschädigung, 
die beim Versicherer erhältlich ist

9.1.8  Raub Aneignung einer versicherten Sache 
in der Weise, dass der Täter Gewalt oder 
Androhung unmittelbarer Gewalt gegen 
den Versicherten angewandt hat

9.1.9  manuelle Arbeit jede entlohnte Tätigkeit 
oder Arbeit mit Ausnahme der Arbeiten 

6.9  Sofern nicht anders vereinbart, leistet der 
Versicherer an den Begünstigten in der 
Landeswährung zu dem von der ČNB zum 
Zeitpunkt des Versicherungsfalls gültigen 
Wechselkurs des Devisenmarktes.

6.10  Die dem Versicherten im Zusammenhang 
mit dem Versicherungsfall gemäß den 
Krankenversicherungsvorschriften ent-
stehenden Ansprüche gegenüber seiner 
Krankenkasse gehen auf den Versicherer 
über.

7. PFLICHTEN BEI EINEM SCHADENSFALL

7.1  Neben den Verpflichtungen aus beson-
deren Versicherungsbedingungen und 
gesetzlichen Bestimmungen sind Sie ins-
besondere verpflichtet,

7.1.1  alle möglichen Maßnahmen zu ergreifen, 
um den Eintritt eines Schadensfalls ab-
zuwenden oder dessen Ausbreitung zu 
verhindern

7.1.2  uns den Eintritt eines Schadensfalls un-
verzüglich schriftlich anzuzeigen, eine 
wahre Erklärung darüber abzugeben und 
den Eintritt und Umfang des Schadens 
nachzuweisen

7.1.3  uns zusammen mit der Mitteilung über 
den Eintritt des Schadensfalls ein ord-
nungsgemäß ausgefülltes Schadenspro-
tokoll und die in diesem Protokoll aufge-
führten Dokumente zukommen zu lassen 
oder zusätzliche Dokumente vorzulegen, 
die wir anfordern können

7.1.4  uns zu benachrichtigen, wenn das gleiche 
Versicherungsrisiko gleichzeitig bei einem 
anderen Versicherer versichert ist, seinen 
Namen und die vereinbarte Deckungs-
grenze anzugeben

7.1.5  das Recht auf Ersatz des durch den Ver-
sicherungsfall verursachten Schadens ge-
genüber einem anderen zu sichern

7.1.6  uns bei einem mit Gesundheitszustand 
oder Tod zusammenhängenden Scha-
densfall die Zustimmung zur Ermittlung 
des Gesundheitszustands oder der Todes-
ursache auf der Grundlage von Berichten 
und ärztlichen Aufzeichnungen, die von 
einer von uns beauftragten medizinischen 
Einrichtung (einem von uns beauftragten 
Arzt) von behandelnden Ärzten angefor-
dert werden, zu erteilen oder sich von ei-
ner von uns beauftragten medizinischen 
Einrichtung (einem von uns beauftragten 
Arzt) untersuchen zu lassen

7.1.7  den Schadensfall spätestens innerhalb 
von 24 Stunden nach dessen Feststellung 
der Polizei anzuzeigen, sofern es sich um 
einen Schadensfall handelt, bei dessen 
Inanspruchnahme ein Polizeibericht erfor-
derlich ist

7.2  Wenn Sie eine der Ihnen durch Versiche-
rungsbedingungen oder gesetzliche Vor-
schriften auferlegten Pflichten verletzen, 
sind wir berechtigt, die Versicherungsleis-
tung entsprechend der Auswirkung dieser 
Pflichtverletzung auf den Eintritt des 
Versicherungsfalles, dessen Verlauf oder 
das Ausmaß seiner Folgen oder auf die 
Feststellung oder Bestimmung der Höhe 
der Versicherungsleistung zu kürzen.

7.3 Wenn Sie bei der Erhebung des Anspruchs 
auf die Versicherungsleistung falsche 
oder grob verzerrte Angaben über die 
Höhe des Versicherungsfalls machen oder 
wichtige Angaben verschweigen, sind wir 
berechtigt, die Versicherungsleistung in 
vollem Umfang zu verweigern.

7.4 Der Versicherer ist verpflichtet, unver-
züglich nach Anzeige des Schadensfalls 
die zur Feststellung des Umfangs seiner 
Leistungspflicht notwendigen Ermittlun-
gen einzuleiten. Diese Ermittlungen hat 

er innerhalb von 3 Monaten nach der Mit-
teilung des Schadensfalls abzuschließen. 
Kann der Versicherer die Ermittlungen 
nicht innerhalb der festgelegten Frist 
abschließen, so hat er den Befugten über 
die Gründe zu informieren, warum die Er-
mittlungen nicht abgeschlossen werden 
können, und auf Anfrage einen entspre-
chenden Vorschuss zu zahlen. Die Frist 
nach Satz zwei kann durch Vereinbarung 
verlängert werden. Diese Frist läuft nicht, 
wenn die Ermittlungen durch Verschulden 
des Begünstigten, Versicherungsneh-
mers oder Versicherten verhindert oder 
erschwert werden.

8.  VERSICHERUNGSAUSSCHLÜSSE

8.1  Im Falle von Ausschlüssen, die in den be-
sonderen Geschäftsbedingungen festge-
legt sind, und auch dann, wenn der Scha-
den im Zusammenhang mit oder infolge 
von

8.1.1  vorsätzlichem Verhalten des Versiche-
rungsnehmers, Versicherten oder einer 
anderen Person auf Initiative eines von 
ihnen eintritt,

8.1.2  bei grober Fahrlässigkeit des Versicherten, 
mit Ausnahme der Versicherungsleistung 
auf der Grundlage der Schadenshaftung 
sind wir nicht verpflichtet, die Versiche-
rungsleistung zu erbringen.

8.1.3 die Einnahme oder das Einnehmen von 
Alkohol, Betäubungsmitteln oder psycho-
tropen Substanzen

8.1.4  psychische Störungen oder psychische Er-
krankungen des Versicherten, einschließ-
lich Depressionen

8.1.5  AIDS-Erkrankung des Versicherten
8.1.6  ein unvermeidbares Ereignis, das trotz al-

ler Anstrengung nicht vermieden werden 
kann (z. B. Pandemien, Epidemien, Streiks 
und andere Arten der Arbeitsverhinderung)

8.1.7 Austritt von Kernenergie oder Strahlung 
aus radioaktiven Brennstoffen oder Abfäl-
len, Wirkung von nuklearen, chemischen 
oder biologischen Waffen

8.1.8  Krieg, Unruhen, erklärte oder nicht erklär-
te Militäraktionen, Bürgerkrieg, Invasion, 
Aufstand, Revolution, Rebellion, Militär-
putsch oder gewaltsame Machtergreifung

8.1.9  Reisen in ein von der zentralen staatlichen 
Verwaltungsbehörde oder dem Versiche-
rer als Kriegsgebiet erklärtes Gebiet, so-
fern im Versicherungsvertrag nicht anders 
vereinbart

8.1.10 Transport von Kriegsmaterial in ein von 
der zentralen staatlichen Verwaltungs-
behörde als Kriegsgebiet erklärtes Gebiet, 
sofern im Versicherungsvertrag nicht an-
ders vereinbart

8.1.11  ein terroristischer Akt und andere Gewalt-
taten, an denen der Versicherte beteiligt 
war

8.1.12 Teilnahme an Expeditionen zu Orten mit 
extremen Klima- oder Naturbedingungen 
sowie an Forschungsreisen (z. B. Polar-
expeditionen, Wüstentouren, Höhlenfor-
schungen u. dgl.)

8.1.13  Organisation von außerordentlichen Ak-
tionen zur Rettung des Lebens oder zur 
Suche nach dem Versicherten an abgele-
genen Orten oder in der Umgebung mit 
extremen sozio-politischen Bedingungen 
bzw. Klima-/Naturbedingungen (z. B. in 
Aufstandsgebieten, in den Bergen, in 
tiefen Wäldern, auf offener See, in dünn 
besiedelten Gebieten)

8.1.14  Beteiligung am Motorsport oder am damit 
zusammenhängenden Training

8.1.15  Fliegen in einer Flugmaschine, außer als 
Passagier in einem registrierten Passa-
gierflugzeug, sofern im Versicherungsver-
trag nicht anders vereinbart
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administrativer oder verwaltungstechni-
scher Art

9.1.10  persönliche Sachen materielle beweg-
liche persönliche Gegenstände, die ty-
pischerweise auf eine Reise mitgeführt 
werden und der Art der Reise entspre-
chen, wie Kleidung, Schuhe, Toilettenar-
tikel, Handtaschen, Bücher, Uhren, Brillen, 
Ferngläser, Kameras, Camcorder, Zelt usw., 
die dem Versicherten oder den Mitgliedern 
seines Haushalts gehören

9.1.11  Versicherungsnehmer eine Person, die 
mit dem Versicherer den Versicherungs-
vertrag abgeschlossen hat

9.1.12  Summenversicherung eine Versicherung, 
deren Zweck die Erbringung einer einma-
ligen oder wiederholten Versicherungs-
leistung in dem vereinbarten Umfang ist, 
unabhängig von der Ursache oder dem 
Ausmaß des Schadens

9.1.13  Schadensversicherung eine Versiche-
rung, deren Zweck es ist, im vereinbarten 
Umfang den sich aus einem versicherten 
Ereignis ergebenden Verlust von Vermö-
genswerten auszugleichen

9.1.14  Versicherte/r eine Person, deren Eigen-
tum, Leben, Gesundheit, Haftpflicht oder 
sonstige Versicherungswerte die Versi-
cherung deckt

9.1.15  Weiterbehandlung jede Art von Gesund-
heitsversorgung nach der Behandlung ei-
ner akuten Erkrankung oder eines Unfalls 
(ob es sich um eine Weiterbehandlung 
handelt, entscheidet der Arzt des Assis-
tenzdienstes nach Rücksprache mit dem 
behandelnden Arzt)

9.1.16  Familienmitglied (engste/r Verwandte/r) 
Ehegatte/Ehegattin, eingetragene/r Part-
ner/in, Lebensgefährte/in (d. h. eine Per-
son, mit der die versicherte Person in ei-
nem gemeinsamen Haushalt lebt), Eltern 
und Kinder (d. h. unterhaltsberechtigte 
Personen unter 26 Jahren)

9.1.17  Mitreisende/r eine Person, die eine Reise 
zusammen mit dem Versicherten gekauft 
hat und auf demselben Versicherungsdo-
kument bzw. Reisevertrag aufgeführt ist.

9.1.18  Beteiligung ein Betrag, mit dem der/die 
Begünstigte am entstandenen Schaden 
beteiligt ist; sie wird als absoluter Wert 
oder als Prozentsatz bestimmt

9.1.19  Schadensfall ein Ereignis, durch den der 
Schaden eingetreten ist und das ein Grund 
für den Anspruch auf Versicherungsleis-
tung werden könnte

9.1.20  Terrorakt eine Tat, die vor allem unter 
Anwendung oder Androhung von Gewalt 
von einer Person oder einer Gruppe von 
Personen ausgeübt wird, sei es allein oder 
in Verbindung mit jeder Organisation oder 
einer staatlichen Behörde oder in deren 
Namen, aus politischen, religiösen, welt-
anschaulichen oder ethnischen Gründen 
oder zur Erreichung ähnlicher Ziele, ein-
schließlich der Absicht, eine staatliche 
Behörde zu beeinflussen oder die Öffent-
lichkeit oder Teile davon in Angst zu ver-
setzen

9.1.21  Unfall eine unerwartete und plötzliche 
Einwirkung äußerer Kräfte oder der ei-
genen körperlichen Gewalt, unabhängig 
von dem Willen der/des Versicherten, die 
während der Dauer der Versicherung ein-
getreten ist und durch die der versicherten 
Person Schaden oder Tod zugefügt wurde

9.1.22  Heimatland das Gebiet der Tschechischen 
Republik

9.1.23  Reise eine von einem Reisebüro im Voraus 
zusammengestellte Kombination von tou-
ristischen Dienstleistungen, die zu einem 
Gesamtpreis verkauft wird

9.1.24  Naturkatastrophe Feuer, Explosion, un-
mittelbarer Blitzeinschlag, Sturm, Hoch-

wasser oder Überschwemmung, Hagel, 
Erdrutsch, Berg- oder Erdabsturz, Lawi-
nenrutsch oder -Absturz, Sturz von Bäu-
men oder Masten, Erdbeben, vulkanische 
Aktivität.

BESONDERE VERSICHERUNGSBEDINGUNGEN 

A   REISESTORNIERUNG  
   (Schadensversicherung)

1.  Wir werden Ihnen Stornogebühren erstat-
ten, die Sie dem Beherbergungsbetrieb 
oder dem Reisebüro vom Reisepreis oder 
Preis der Dienstleistungen (d. h. ohne 
Versicherungsprämien, ohne fakultative 
Ausflüge, Flughafengebühren und ande-
re Zuschläge, die erst bei tatsächlicher 
Abreise zum Aufwand des Reisebüros 
werden u.ä.) für die Stornierung der 
Reise oder einem anderer Anbieter von 
im Voraus bezahlten Dienstleistungen 
im Zusammenhang mit Ihrer Reise für 
die Stornierung dieser Dienstleistungen 
zahlen mussten, falls Sie aus folgenden 
Gründen nicht ausreisen konnten

1.1 aufgrund einer schweren akuten Krank-
heit oder Verletzung, die nach der Ent-
scheidung des behandelnden Arztes 
einen Krankenhausaufenthalt oder Bett-
ruhe erfordert und die Sie persönlich, 
eine mitreisende Person oder Ihren engs-
ten Verwandten, der an der gleichen Rei-
se hätte teilnehmen sollen, getroffen hat

1.2 aufgrund einer schweren akuten Er-
krankung oder Verletzung, die nach der 
Entscheidung des behandelnden Arztes 
einen Krankenhausaufenthalt oder Bett-
ruhe erfordert und die Ihren engsten Ver-
wandten getroffen hat, der an der glei-
chen Reise nicht hätte teilnehmen sollen, 
soweit Ihre Anwesenheit zum Zeitpunkt 
der geplanten Reise aufgrund Ihrer Für-
sorge für diese Person nachweislich er-
forderlich ist

1.3 aufgrund des Todes der unter Ziffer 1.1 
genannten Personen, Ihrer Geschwister 
oder Großeltern oder enger Verwandten 
eines Familienangehörigen von Ihnen

1.4 aufgrund des Todes der unter Ziffer 1.2 
genannten Personen, wenn der Tod we-
niger als 30 Tage vor der Abreise einge-
treten ist

1.5 aufgrund von gesundheitlichen Kom-
plikationen, die einen Krankenhaus-
aufenthalt erfordern, die infolge einer 
Risikoschwangerschaft innerhalb von 
zwei Monaten vor der erwarteten Geburt 
aufgetreten sind

1.6 aufgrund der Vergewaltigung Ihrer Per-
son oder einer engsten Verwandten von 
Ihnen

1.7 aufgrund eines unbeabsichtigten Ar-
beitsplatzverlustes wegen organisatori-
schen Änderungen oder der Auflösung 
des Arbeitgebers bei Ihnen, einer mit 
Ihnen reisenden Person oder Ihrem 
engsten Verwandten, der an der gleichen 
Reise hätte teilnehmen sollen, nach dem 
Einkauf von Unterkunftsleistungen oder 
einer Reise

1.8 aufgrund eines Scheidungsverfahrens, 
das nach Abschluss des Versicherungs-
vertrags eingeleitet worden ist und des-
sen Parteien die Personen sind, die an der 
gleichen Reise hätten teilnehmen sollen

1.9 aufgrund einer Wiederholungsprüfung, 
sofern die erfolglose Prüfung nach Ab-
schluss des Versicherungsvertrages 
stattfand und der Termin der Wiederho-
lungsprüfung feststeht

1.10 aufgrund weitgehender Schäden an 
Ihrem Wohnsitz, die sich weniger als 
30 Tage vor dem nachweisbaren Rei-

seantritt infolge eines Brandes, einer 
Überschwemmung oder einer kriminellen 
Handlung eines Dritten ereignet haben, 
sofern nachgewiesen werden kann, dass 
Ihre Anwesenheit an den geplanten Reise-
tagen nachweislich notwendig ist, um die 
Ausbreitung des Schadens zu verhindern

1.11 aufgrund einer COVID-19-Erkrankung bei 
Ihnen oder Ihrem Mitreisenden 

1.12 aufgrund einer persönlichen Präventiv-
-Quarantäne, die Ihnen ohne Ihre Ver-
schuldung im Zusammenhang mit der 
COVID-19-Erkrankung (aufgrund des Kon-
takts mit einer infizierten Person) nach 
Entscheidung der zuständigen Verwaltu-
ngsbehörde oder des Arztes angeordnet 
wurde, die frühestens am Tag der geplan-
ten Abreise endet. 

2. Wenn Sie die Reisedienstleistung (zum 
Beispiel Schiffsanmietung) weniger als 15 
Tage vor dem Abreisedatum bezahlen oder 
bestellen, müssen Sie die Stornoversiche-
rung am Tag der Zahlung oder Bestellung 
abschließen. 

3. Ihre Beteiligung an jedem ausgezahlten 
Schaden beträgt 20 %, beim Reiserück-
tritt wegen Krankenhausaufenthalt oder 
Tod Ihrer Person oder Ihres Mitreisenden, 
die mit der COVID-19-Erkrankung nicht 
zusammenhängen, beträgt die Beteiligung  
10 % des Gesamtbetrages der Stornoge-
bühren vom Reisepreis oder vom Preis der 
Dienstleistungen nach Ziffer 1. Das Limit 
für die Reiserücktrittsversicherung kann 
bis zu einem Höchstbetrag von 300.000 
CZK vereinbart werden.

4. Kommt es Ihrerseits zur Geltendmachung 
der Reiserücktrittsversicherung, beträgt 
Ihre Beteiligung am Versicherungsfall 20 
% des Gesamtbetrags der Stornogebühren, 
die sich aus dem Reisepreis oder dem Pre-
is der Leistungen unter Ziffer 1 ergeben. 
Wird die Reiserücktrittsversicherung au-
fgrund eines Krankenhausaufenthaltes 
des Reiseteilnehmers in Anspruch geno-
mmen, beträgt Ihre Beteiligung am Ver-
sicherungsfall 10 % des Gesamtbetrages 
der Stornogebühren, die sich aus dem 
Reisepreis oder dem Preis der Leistungen 
unter Ziffer 1 ergeben. Das Limit für die 
Reiserücktrittsversicherung kann bis zu 
einem Höchstbetrag von 300.000 CZK 
vereinbart werden.

5.  Wurde die Reise aus den unter Ziffern 1.1 
bis 1.12 genannten Gründen storniert 
und sollte sie in ein Gebiet führen, das der 
Versicherer in die Liste der Gebiete mit er-
höhtem Sicherheitsrisiko aufnahm oder in 
dem die politische, gesundheitliche oder 
sonstige Situation Reiseängste hervor-
rufen könnte, wird die Versicherungsleis-
tung um die Hälfte reduziert.

6.  Wenn Sie die Reise aus den oben genann-
ten Gründen stornieren, die bei einer mit 
Ihnen reisenden Person, die kein enger 
Verwandter von Ihnen ist, aufgetreten 
sind, werden wir die Versicherungsleis-
tung nur erbringen, wenn Sie allein aus-
reisen müssten.

Besondere Ausschlüsse
7.  Zur Erbringung einer Versicherungsleis-

tung sind wir in folgenden Fällen nicht 
verpflichtet

7.1 wenn Sie oder Ihr Dienstleister/Reisebüro 
Ihre Reisepläne oder Vorhaben ändern/än-
dert, einschließlich der Änderungen in der 
Reisebuchung (z. B. Änderung des Abrei-
setermins oder des Reiseziels, Änderung 
des Passagiernamens, Änderung des Ho-
tels, Verlängerung oder Verkürzung Ihres 
Aufenthalts)
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7.2 wenn das Reisebüro Ihre Reise storniert, 
auch wenn Sie die Reise aus irgendeinem 
Grund storniert haben, bevor das Reisebü-
ro dies tat

7.3 wenn Sie keinen Urlaub nehmen können
7.4 wenn Sie zur Abreise nicht eintreffen, 

wenn Sie die Abreise verpassen, wenn Sie 
vor oder während der Reise als Reisegast 
ausgeschlossen werden müssen, wenn 
Sie nicht zum Check-in zugelassen wer-
den usw.

7.5 aufgrund einer akuten Erkrankung oder 
Verletzung, die zum Zeitpunkt des Ab-
schlusses des Versicherungsvertrags 
bestand, oder wenn die Behandlung oder 
die zur Bestimmung der Diagnose oder der 
Behandlung erforderliche Untersuchung 
erfolgte

7.6 aufgrund einer chronischen Erkrankung
7.7 aufgrund einer Verletzung im Zusammen-

hang mit Verhalten, bei dem die versicher-
te Person bewusst gegen Rechtsvorschrif-
ten und Empfehlungen verstoßen hat

7.8 bei geplanten operativen Eingriffen und 
Untersuchungen

7.9 aufgrund der Änderungen des gesund-
heitlichen Zustands im Zusammenhang 
mit einer geistigen Störung oder mit psy-
chischen Erkrankungen

7.10 aufgrund der Änderungen des gesund-
heitlichen Zustands im Zusammenhang 
mit der Einnahme oder dem Einnehmen 
von Alkohol, Betäubungsmitteln oder psy-
chotropen Substanzen

7.11 mehr als einer erwachsenen Person, wenn 
die Reise gemäß Ziffer 1.2 storniert wird.

Bei einem Schadensfall
8.  Sie sind verpflichtet, uns unverzüglich und 

nachweislich (z. B. per E-Mail, Fax oder 
schriftlich) zu melden, dass ein Umstand 
eingetreten ist, auf dessen Grundlage Sie 
gezwungen sind, die Reise zu stornieren; 
wenn Sie dies nicht tun, kann die Versi-
cherungsleistung entsprechend gekürzt 
werden.

9.  Sie müssen die Reise unverzüglich stor-
nieren, sobald klar ist, dass die Reise nicht 
stattfinden kann.

10. Sie sind verpflichtet, eine Stornorechnung 
des Reisebüros oder einen Rechnungsbe-
leg, der die Zahlung der Dienstleistungen 
und den erstatteten Betrag nachweist, den 
Reisevertrag und ungenutzte Fahrkarten, 
die Stornorechnung des Transportunter-
nehmens, des Beherbergungsbetriebs oder 
anderer Dienstleister im Zusammenhang 
mit Ihrer Reise, einschließlich deren Storno-
bedingungen, den Rechnungsbeleg über die 
Zahlung von Dienstleistungen im Zusam-
menhang mit Ihrer Reise und den zurück-
erstatteten Betrag sowie die ungenutzten 
Reise- oder Flugtickets vorzulegen.

11.  Im Falle einer Erkrankung oder Verletzung 
müssen Sie vor der Stornierung der Reise 
einen Bericht des behandelnden Arztes, 
der nicht Ihr Verwandter sein darf, auf ei-
nem vorgeschriebenen Formblatt, das wir 
Ihnen auf Anfrage zukommen lassen, bzw. 
weitere medizinische Unterlagen, die wir 
anfordern werden, vorlegen.

12.  Wenn Sie Ihren Arbeitsplatz verlieren, 
müssen Sie eine Kündigung oder eine 
Vereinbarung mit dem Arbeitgeber, aus 
der hervorgeht, dass das Arbeitsverhältnis 
aufgrund organisatorischer Änderungen 
oder der Auflösung des Arbeitgebers be-
endet wurde, eine Bescheinigung über die 
Registrierung beim Arbeitsamt oder eine 
Bescheinigung über die Aufnahme einer 
neuen Beschäftigung vorlegen.

13.  Im Falle eines Scheidungsverfahrens sind 
Sie verpflichtet, einen Antrag auf die Eröff-

nung dieses Verfahrens vorzulegen, und 
zwar mit einem Dokument, das die Einrei-
chung beim zuständigen Gericht vor der 
Stornierung der Reise belegt.

14.  Wenn Sie die Reise aus anderen Gründen 
als Krankheit, Verletzung, Arbeitsplatzver-
lust oder Scheidung stornieren, müssen 
Sie Dokumente vorlegen, die den Eintritt 
des Schadensfalls glaubwürdig nachwei-
sen.

B   HAFTUNG FÜR SCHÄDEN IM BEHER 
   BERGUNGSBETRIEB 

   (Schadensversicherung)

1.  Wir übernehmen für Sie die Erstattung der 
Schäden, die Sie während Ihrer Reise am 
Beherbergungsbetrieb, in dem Sie unter-
gebracht waren, verursacht haben und für 
die Sie gemäß den Rechtsvorschriften der 
Tschechischen Republik verantwortlich sind.

2. Wird über den Schadensersatz von einem 
Gericht oder einer anderen befugten Stelle 
entschieden, erbringen wir die Versiche-
rungsleistung gemäß seinem Beschluss 
erst, nachdem er rechtskräftig geworden ist. 

Besondere Ausschlüsse
3.  Die Versicherung deckt nicht die Haftung 

für Schäden,
3.1 die im Zusammenhang mit der Ausübung 

eines Berufs oder einer anderen Fachtä-
tigkeit (Studienpraktikum usw.) und einer 
Erwerbstätigkeit entstehen,

3.2 die an ausgeliehenen, gemieteten, Ihnen 
anvertrauten oder Ihnen zur Aufbewah-
rung überlassenen oder zur Benutzung, 
Haltung, zum Transport oder zur Verarbei-
tung übergebenen Sachen entstehen

3.3 die im Zusammenhang mit der Benutzung 
von Fahrzeugen, Booten oder Flugzeugen 
entstehen

3.4 die durch eine Information oder Empfeh-
lung verursacht werden

3.5 die im Zusammenhang mit Tierhaltung/-
pflege entstehen

3.6 die im Zusammenhang mit der Jagd verur-
sacht werden

3.7 die über den gesetzlichen Rahmen hinaus 
anerkannt werden

3.8 bei welchen es sich um keine Sachschäden 
handelt (z. B. Finanzschaden)

3.9 für die Sie gegenüber einer mit Ihnen 
reisenden Person oder Ihrem engen Ver-
wandten verantwortlich sind

4. Die Versicherung deckt auch keinen Ersatz 
des immateriellen Schadens, der insbe-
sondere Folgendes umfasst

4.1 psychisches Leiden
4.2 persönliches Unglück
4.3 Preis von besonderer Vorliebe
4.4 unentgeltliche Arbeiten.

Bei einem Schadensfall
5.  Beim Eintritt eines Schadensfalls müssen 

Sie sofort die Versicherungsgesellschaft 
informieren, ansonsten kann die Versi-
cherungsleistung verweigert werden. Sie 
sind verpflichtet, die Umstände des Falles 
anzugeben, die Namen und Adressen der 
Geschädigten und potentiellen Zeugen 
anzugeben und ihre schriftlichen Erklä-
rungen abzugeben.

6.  Sie sind nicht berechtigt, in unserem Na-
men Ansprüche Dritter (Geschädigter) an-
zuerkennen oder zu begleichen, und zwar 
nicht einmal teilweise.

7.  Sie sind nicht berechtigt, Dokumente zu 
unterzeichnen, die Sie nicht vollkommen 
verstehen.

C   NICHT IN ANSPRUCH GENOMMENER  
   URLAUB (Summenversicherung)

1. Sind Sie gezwungen, Ihre Reise wegen  
schwerer akuter Krankheit, Verletzung oder 

dem Tod einer Person, die mit dem gleichen 
Versicherungsvertrag versichert ist und an 
der gleichen Reise teilnimmt, zu verkürzen 
oder sind Sie gezwungen, Ihre Reise wegen 

1.1 schwerer akuter Krankheit oder Verletzung, 
die einen Krankenhausaufenthalt erfordert 
und nach Ihrem nachweislichen Reisean-
tritt bei Ihrem engsten Verwandten einge-
treten ist, oder wegen dem Tod von einem 
engsten Verwandten, Geschwister oder 
einem roßelternteil von Ihnen oder von 
einem engsten Verwandten Ihres Gatten/
Ihrer Gattin zu unterbrechen

1.2 wegen der Vergewaltigung von einer eng-
sten Verwandten von Ihnen;

1.3 einem erheblichen Sachschaden, der nach 
Ihrem nachweislichem Reiseantritt durch 
Naturgewalt oder durch eine Straftat  eines 
Dritten an Ihrem Vermögen entsteht, zu 
unterbrechen, sofern Sie nachweisen kön-
nen, dass Ihre unmittelbare Anwesenheit 
nachweislich notwendig ist, um die Scha-
densausbreitung zu verhindern, erhalten 
Sie von uns Entschädigung für jeden nicht 
in Anspruch genommenen Urlaubstag, be-
ginnend mit dem Tag nach der Verkürzung 
oder Unterbrechung Ihrer Reise, wenn Sie 
gemäß diesen Versicherungsbedingun-
gen  gezwungen sind, die Reise mehr als   
24 Stunden vor der geplanten Rückkehr 
mit der Zustimmung des Versicherers zu 
verkürzen oder zu unterbrechen.

Besondere Ausschlüsse
2. Zur Erbringung einer Versicherungsleis-

tung sind wir in folgenden Fällen nicht 
verpflichtet

2.1 wenn die Verkürzung oder Unterbrechung 
der Reise dazu führt, dass Sie bis zu 24 
Stunden vor der geplanten Rückreise in Ihr 
Heimatland zurückkehren

2.2 wenn die Verkürzung oder Unterbrechung 
der Reise vor dem Antritt Ihrer Reise ins 
Heimatland von der Versicherungsgesell-
schaft nicht genehmigt wurde

2.3 aufgrund von Änderungen in Reiseplänen 
oder Vorhaben, wenn Sie keinen Urlaub 
nehmen können usw.

2.4 wenn die Reise aufgrund einer akuten 
Krankheit, einer Verletzung oder des Todes, 
die nicht durch diese Versicherungsbedin-
gungen abgedeckt sind, verkürzt oder un-
terbrochen wird.

Bei einem Schadensfall
3. Im Falle eines Versicherungsfalls müssen 

Sie unverzüglich die Versicherung infor-
mieren.

4. Sie müssen einen Reisevertrag oder einen 
anderen glaubwürdigen Nachweis der 
geplanten Urlaubsdauer vorlegen.

5. Sie müssen die Buchungsunterlagen für 
Ihre Reise oder Ihren Reisevertrag, die 
entsprechenden medizinischen Unter-
lagen, die von der Gesundheitseinrichtung, 
in der Sie behandelt wurden, ausgestellt 
wurden, oder die Sterbeurkunde, die Re-
chnung für die Unterkunft sowie die Un-
terlagen für das benutzte Transportmittel 
im Original vorlegen.

6.  Wenn Sie Ihre Reise wegen Krankheit, Ver-
letzung, Vergewaltigung oder Todesfall 
unterbrechen, müssen Sie die entspre-
chenden medizinischen Unterlagen aus 
dem Krankenhaus oder die Sterbeurkunde 
vorlegen.

7.  Wenn Sie die Reise aus den anderen 
oben genannten Gründen unterbrechen, 
müssen Sie einen Polizeibericht und an-
dere Dokumente vorlegen, die den Eintritt 
des Schadensfalls belegen. 



Versicherungsbedingungen PP-HSTC-2212-DE seite 6/8

ERV Evropská pojišťovna, a. s. • Křižíkova 237/36a, 186 00 Praha 8 • tel.: 221 860 860 • fax: 221 860 800 • klient@ERVpojistovna.cz • www.ERVpojistovna.cz

WIE SOLL MAN IN EINEM SCHADENSFALL VORGEHEN?

Bei notwendiger Stornierung einer Reise, 
Dienstleistung oder eines Reisedokuments
Wenn Sie plötzlich gezwungen sind, eine bereits 
gebuchte Reise zu stornieren, benachrichtigen Sie 
bitte unverzüglich die Versicherungsgesellschaft 
über den Online-Schadensmeldedienst (www.
ERVpojistovna.cz) oder per E-Mail unter claims@
ERVpojistovna.cz.

Bei einer Schadenshaftung
 � Dürfen Sie Ihre Haftung für Schäden nicht ohne 

Zustimmung der Versicherungsgesellschaft 
anerkennen; zahlen Sie keine Schäden, auch 
nicht teilweise, unterzeichnen Sie kein 
Dokument, dessen Inhalt Sie nicht verstehen.

 � Informieren Sie die geschädigte Person über 
Ihre Versicherung und geben sie ihr den 
Kontakt zur Versicherungsgesellschaft weiter.

 � Versuchen Sie, schriftliche Aussagen der ge-
schädigten Person und potenzieller Zeugen zu 
sichern.

 � Dokumentieren Sie die Umstände des Scha-
dens (Fotos usw.), immer die Versicherung 
kontaktieren. 

Anzeige des Versicherungsfalls
 � Der Versicherungsfall ist über den Online-

Schadensmeldedienst(www.ERVpojistovna.
cz) der in einem Schaden-sprotokollanzuzeigen, 
das protokoll können Sie unter www.
ERVpojistovna.cz, herunterladen, oder wir wer-
den es Ihnen auf Wunsch umgehend zu om-
men lassen.

 � Füllen Sie alle geforderten Informationen 
aus, Sie be-schleunigen damit die Zahlung der 
Versicherungsleistung.

Wichtige Informationen zur Versicherung

 � Vergessen Sie nicht, die Originale der 
Dokumente (bei Online-Berichten ihre Scans) 
gemäß der jeweiligen Liste beizufügen.

 � Sie müssen das Schadensprotokoll ausfüllen und 
zusammen mit den Unterlagen innerhalb von  
1 Monat nach Eintritt des Versicherungsfalls 
an folgende Adresse absenden.

ERV Evropská pojišťovna, a. s.
Claims Department
Křižíkova 237/36a, 186 00  Prague 8
Phone:       221 860 840
Fax:           221 860 849 
E-mail:         claims@ERVpojistovna.cz

Versicherungslimits (in CZK) Basic Standard Optimal

Stornierung der Reise (Limit in Höhe des Gesamtpreises der Unterkunftsleistungen) 1) 1) 1)

   aufgrund der COVID-19-Erkrankung 2) 2) 2)

   aufgrund der persönlichen Quarantäne wegen der COVID-19-Erkrankung 2)

Haftung für Schäden im Beherbergungsbetrieb 50 000 100 000

Nicht in Anspruch genommener Urlaub 10 000 3)

Erklärungen:  1) Beteiligung 20 %, 10 % bei Tod oder Krankenhausaufenthalt  2) Beteiligung 20 %  3) 1.000 CZK pro Tag



ERV Evropská pojišťovna, a. s. • Křižíkova 237/36a, 186 00 Praha 8 • tel.: 221 860 860 • fax: 221 860 800 • klient@ERVpojistovna.cz • www.ERVpojistovna.cz

Erlauben Sie uns, dass wir Sie über den Schutz Ihrer personenbezo-
genen Daten, insbesondere im Zusammenhang mit Ihrer abgeschlo-
ssenen Versicherung informieren. Der Schutz Ihrer Privatsphäre und 
Ihrer Daten ist für uns oberstes Gebot, und daher legen wir viel Wert 
sowohl auf die Sicherheit unserer internen Systeme als auch auf die 
Wahl unserer Partner. Gleichzeitig befolgen wir die Vorgaben des 
Tschechischen Verbandes der Versicherungsunternehmen, dessen 
Mitglied wir sind.

Wer ist der Verwalter Ihrer personenbezogenen Daten

Der Verwalter Ihrer personenbezogenen Daten ist die Aktiengesell-
schaft ERV Evropská pojišťovna, a. s., mit Sitz in Křižíkova 237/36a, 
186 00 Praha 8 – Karlín, Tschechische Republik. Unsere ID lautet 
492 40 196 und wir sind im Handelsregister beim Stadtgericht Prag, 
Abteilung B, Einlageblatt 1969, eingetragen.

Es steht Ihnen frei, wie Sie uns kontaktieren:

 � Per E-Mail an klient@ERVpojistovna.cz.

 � Über die Website www.ERVpojistovna.cz.

 � Per Brief an die Anschrift Křižíkova 237/36a, 186 00 Praha 8 – 
Karlín, Tschechische Republik.

 � Telefonisch unter der Rufnummer +420 221 860 860.

Wo und wie können Sie sich erkundigen

Wir haben einen eigenen Datenschutzbeauftragten (Data Protec-
tion Officer; DPO), an den Sie sich mit jeder Frage bezüglich der 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten oder mit Beschwer-
den wenden können. 

Der Datenschutzbeauftragte ist zu erreichen:

 � Per E-Mail an dpo@ERVpojistovna.cz.

 � Über ein Onlineformular auf der Website www.ERVpojistovna.
cz.

 � Mit einem Brief an die Adresse unseres Geschäftssitzes.

 
Fragen, Anregungen oder Beschwerden können Sie auch an die 
Datenschutzbehörde (Úřad pro ochranu osobních údajů) richten, 
Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 – Holešovice, Tschechische Repu-
blik, Tel.: +420 234 665 111, E-Mail: posta@uoou.cz, www.uoou.cz.

Welche personenbezogene Daten werden von uns 
verarbeitete

Für Zwecke des Abschlusses eines Versicherungsvertrages und 
der Schadensabwicklung können wir Ihre personenbezogenen 
Daten, wie z. B. Vor- und Nachname, Geburtsnummer, Geburtsdatum, 
Wohnanschrift, Telefonnummer und E-Mail-Adresse verarbeiten. 
Dies sind die notwendigen Identifikations- und Kontaktdaten. Im 
Falle von Gesundheitsschäden können wir auch Daten über Ihren 
Gesundheitszustand verarbeiten.

Wenn Daten über Ihren Gesundheitszustand erforderlich sind, um 
das Versicherungsrisiko zu bewerten und zu zeichnen, werden wir 
diese ausschließlich mit Ihrer ausdrücklichen Zustimmung verarbei-
ten.

Bei jedem Besuch unserer Website werden aus Sicherheitsgründen 
auf unserem Server alle Identifikationsdaten (IP-Adresse) und ande-
re Informationen (Datum, Uhrzeit, besuchte Seite) gespeichert. Wir 
verwenden keine Java Applets oder Active X Controls.

Unsere Website verwendet Cookies, die Ihnen die Nutzung unserer 
Internetdienste erleichtern können. Wir verwenden diese Daten 
ausschließlich zu statistischen Zwecken und gewährleisten Ihre 
absolute Anonymität. Um Cookies zu blockieren, wählen Sie die 
entsprechende Option in Ihrem Browser (meist in der Registerkarte 
Einstellungen -> Sicherheit und Datenschutz). Nach dieser Blockie-
rung werden Sie einige Funktionen unserer Website nicht nutzen 
können.

Wenn Sie uns über unsere Website eine E-Mail senden, die Daten 
wie Ihren Namen oder Ihre E-Mail-Adresse enthält, verwenden wir 
diese nur, um Ihnen die angeforderten Informationen zu übermitteln. 
Wenn der Zugriff auf einige Webseiten von www.ERVpojistovna.cz 
durch die Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten bedingt 
ist, verarbeiten wir diese lediglich bei der Erfüllung unserer Pflichten 
und werden sie nicht für andere Zwecke verwenden.

Um unsere Dienstleistungen zu verbessern, nehmen wir mit Ihrer 
vorherigen Zustimmung Telefonanrufe auf unserer Kundenhot-
line auf. Wenn Sie der Aufzeichnung des Anrufs nicht zustimmen, 
können Sie andere Kommunikationskanäle wie E-Mail oder Chat 
verwenden.

Zu welchen Zwecken erfolgt die Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten

Wir brauchen Ihre personenbezogenen Daten, damit wir das Ver-
sicherungsrisiko auswerten und den Versicherungsvertrag ab-
schließen, den Versicherungsvertrag und dazugehörige Unterlagen 
verwalten, Versicherungsscheine senden, eventuell den Versiche-
rungsfall überprüfen oder eine Versicherungsleistung erbringen 
können. Die gesamte Kommunikation mit uns wird überwacht und 
archiviert, einschließlich der Kundenanrufe. Weder der Abschluss 
eines Versicherungsvertrages noch die Verwaltung eines Versiche-
rungsvertrages oder die Abwicklung eines Versicherungsfalles sind 
ohne die Verarbeitung personenbezogener Daten möglich. Ferner 
können wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten, um beispiel-
sweise regulatorischen Anforderungen gerecht zu werden, Versiche-
rungsstatistiken zu erstellen oder um neue Tarife zu entwickeln.

Es handelt sich somit um die Verarbeitung personenbezogener 
Daten, die sich insbesondere aus dem Gesetz Nr. 277/2009 Slg., über 
das Versicherungswesen, und aus dem Gesetz Nr. 89/2012 Slg., Bür-
gerliches Gesetzbuch, ergibt. Die Verarbeitung personenbezogener 
Daten für Direktmarketingzwecke unterliegt unserem berechtigten 
Interesse gemäß DSGVO.

Unser berechtigtes Interesse ist auch die Verarbeitung Ihrer perso-
nenbezogenen Daten zur Sicherstellung des IT-Betriebs und dessen 
Sicherheit sowie zur Vorbeugung und Ermittlung, insbesondere im 
Hinblick auf den Verdacht auf Versicherungsbetrug.

Wie speichern wir die personenbezogenen Daten

Wir speichern Versicherungsverträge mit Ihren personenbezogenen 
Daten auf den Servern unseres internen Systems, und auf Anfrage 
können wir Ihnen Auszüge zur Verfügung stellen.

Wie erfolgt die Verarbeitung von personenbezogenen Daten 
GDPR
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Bei der Vereinbarung einer Versicherung in elektronischer Form 
kommt der Vertrag in einzelnen Schritten zustande, die durch die 
technische Lösung des Onlinesystems festgelegt sind. Bei der 
Eingabe von Versicherungsdaten können Sie so eventuelle Fehler im 
System identifizieren und korrigieren.

Was geschieht, wenn Sie Ihre personenbezogenen 
Daten nicht bereitstellen

Wenn Sie es ablehnen, Ihre personenbezogenen Daten bereitzus-
tellen, können wir leider keinen Versicherungsvertrag abschließen 
bzw. Ihren Versicherungsfall nicht abwickeln.

Wie lange verarbeiten wir Ihre personenbezogenen 
Daten

Wir sind berechtigt, Ihre personenbezogenen Daten für die Dauer des 
Versicherungsvertrages oder der sich daraus ergebenden Pflichten 
zu speichern, längstens jedoch für 16 Jahre. Danach werden Ihre 
personenbezogenen Daten vernichtet. Nach Ablauf der üblichen 
Verjährungsfrist nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch, d. h. nach  
4 Jahren, werden Ihre personenbezogenen Daten innerhalb unseres 
IT-Systems pseudonymisiert und in dieser Form bis zur tatsächlichen 
Liquidation gespeichert.

Personenbezogene Daten werden auch auf Grundlage der gesetzli-
chen Archivierungspflichten, insbesondere in Übereinstimmung mit 
den Steuer- und Rechnungslegungsvorschriften, gespeichert.

Wem ermöglichen wir den Zugang zu Ihren personen-
bezogenen Daten

Wir haben nur in Ausnahmefällen das Recht, Ihre personenbezoge-
nen Daten einem Dritten offenzulegen, und zwar ausschließlich im 
Rahmen der Ermittlung Ihres Versicherungsfalls oder bei der Verwal-
tung Ihres Versicherungsvertrages.

Zu Ihren personenbezogenen Daten haben wir, unsere Mitarbeiter 
oder vertragliche Verarbeiter, insbesondere IT-Dienstleister, Assi-
stance-Unternehmen, Rückversicherer oder Versicherungsvermittler 
Zugang.

Bei Interesse finden Sie auf unserer Website eine vollständige Liste 
der vertraglichen Auftragsverarbeiter mit einer Beschreibung ihrer 
Aktivitäten.

Was bedeutet automatisierte Entscheidungsfindung

Automatisierte Entscheidungsfindung / Profiling erfolgt insbeson-
dere bei der Vereinbarung eines Versicherungsvertrages über unser 
Onlinesystem. Dadurch können Sie die optimale Versicherung beque-
mer und schneller auswählen und kaufen.

Alle automatisierten Entscheidungsfindungen basieren auf von uns 
vordefinierten Regeln, insbesondere auf versicherungsmathematis-
chen Berechnungen.

Welche Rechte haben Sie

Auf Anfrage sind wir verpflichtet, Sie über die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten zu informieren oder diese zu berichtigen.

Falls Sie vermuten, dass wir Ihre Daten im Widerspruch zum Schutz 
Ihrer Privatsphäre oder zum Gesetz verarbeiten, müssen wir diesen 
Zustand beseitigen oder erklären. Wenn wir Ihrer Aufforderung nicht 
nachkommen, können Sie sich an die Datenschutzbehörde wenden.

Wenn Ihre personenbezogenen Daten durch automatisierte 
Entscheidungsfindung verarbeitet werden und Sie festgestellt 
haben, dass dadurch eine Verarbeitung erfolgt, die dem Schutz Ihres 
privaten und persönlichen Lebens widerspricht oder rechtswidrig ist, 
haben Sie das Recht, dagegen Widerspruch einzulegen.

Des Weiteren haben Sie das Recht auf Löschung (Recht auf Ver-
gessenwerden), das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung und 
das Recht auf Datenübertragbarkeit.

Wenn personenbezogene Daten aufgrund Ihrer Einwilligung verarbei-
tet werden, können Sie diese jederzeit widerrufen.

Auf unserer Website im Bereich Datenschutz finden 
Sie:

 � diese Information,

 � die Übersicht über sämtliche Kontaktdaten,

 � den Link zum Onlineformular für Anfragen oder Anregun-
gen,

 � weitere aktuelle Informationen zu dieser Problematik.

https://www.ervpojistovna.cz/en/information-about-
-the-website
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